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RS OGH 1961/3/22 5Ob95/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.03.1961

Norm

AO §46 Abs4

Rechtssatz

Voraussetzung für eine Sicherstellung nach § 46 Abs 4 AO ist nur eine Bestreitung der Forderung, nicht aber deren

Gefährdung. Die Aufschiebung der Entscheidung über einen nach dieser Gesetzesstelle gestellten Antrag ist

unzulässig. Die Rekurslegitimation der betro6enen Gläubiger gegen den Aufschiebungsbeschluß des

Ausgleichskommissärs ist zu bejahen.
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